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Informationen zum Tariftreuegesetz und 

Pflegevergütungs-Richtlinien 
 

Einleitung 
Ab dem 01.09.2022 werden nur noch stationäre Pflegeeinrichtungen zur Versorgung 
zugelassen, die ihr Pflege- und Betreuungspersonal nach Tarif oder kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen bezahlen oder mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder einer 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelung entlohnen. 
 
Bei nicht tarif- oder an kirchliche Arbeitsrechtsregelungen gebundenen Pflegeeinrichtungen 
kann eine Entlohnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewählt werden, die das 
regional übliche Entgeltniveau deutlich überschreitet, d.h. mindestens 10% übersteigt. 
 
Die Tarifverträge oder kirchlichen Arbeitszeitregelungen enthalten in der Regel festgelegt 
Zuschläge, die zum Beispiel für Feiertags-, Sonntags- oder Nachtarbeit gezahlt werden. 
 
Die Heimverwaltung HVP unterstützt Sie in der Berechnung der angefallenen 
Zuschlagsstunden der verschiedenen Zuschlagsarten. 
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Zuschlagsarten im HVP 
Im HVP können Sie die für Ihre Einrichtung relevanten Zuschlagsarten angelegt werden. 

 

Während Zuschläge für Feier- oder Sonntage immer für den gesamten Tag gelten, können für 
Samstags- oder Nachtzuschläge die Uhrzeiten eingetragen werden, für die eine 
Zuschlagsberechnung erfolgen soll. 
 

Zuschläge den Diensten zuordnen 
Damit die eingetragenen Zuschlagsarten auch bei den verschiedenen Diensten vergeben 
werden, müssen die Zuschlagsarten einmalig bei allen Diensten eingetragen werden. 
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Bei den Nachtdiensten müssen die Zuschläge geteilt werden, damit z.B. der in einen Sonntag 
hereingehende Teil der Nachtschicht und der aus einem Sonntag herausgehende Teil der 
Nachtschicht getrennt berücksichtigt werden. 
 

Zuschläge bei Urlaub oder geplanter Krankheit 
Für Urlaubstage oder geplante Krankheitstage sind Betriebe verpflichtet, für jeden Urlaubstag 
Zuschläge gemäß einem Durchschnitt der letzten 3 Monate zu gewähren. 
Hierzu kann die HVP-Dienstplanung entweder die Durchschnittsstunden der letzten 3 Monate 
für jede Zuschlagsart berechnen und anzeigen oder die Anzahl der Urlaubstage in der 
Zuschlagsliste aufführen. 
 
Sofern nur mit der Anzahl der Urlaubstage gearbeitet wird, berechnet die Lohnbuchhaltung 
den Durchschnittswert der letzten 3 Monate, der für einen Urlaubstage gezahlt werden soll. 
Im HVP wird in diesem Fall mit dem Abwesenheitszuschlag gearbeitet, der allen Urlaubs- 
und Krankheitsdiensten zugeordnet wird und ganz einfach die Anzahl Tage zählt. 
Auf Basis dieser Tagesanzahl kann im DATEV zum Beispiel mit dem sogenannten 
„Durchschnittsdatenspeicher“ die Zuschlagshöhe jedes Mitarbeiters berechnet werden. 
 

Auswertung der Zuschläge 
Die Auswertung eines Dienstplans erfolgt ganz einfach auf Knopfdruck über die 
Dienstplanlisten. Nach Auswahl des Monats erscheint eine Liste mit allen Mitarbeitern und 
den im ausgewählten Monat geleisteten Zuschlagsstunden. 
 

 
 
Sofern Ihre Lohnbuchhaltung mit DATEV arbeitet oder die sogenannte LODAS-DATEV-
Schnittstelle unterstützt, können die Zuschlagsstunden auch automatisch per Schnittstelle an 
die Lohnbuchhaltung übertragen werden. 
 
 


